
 
 

 
Förderverein Villa Kunterbunt e.V. 
Robert-Koch-Straße 6 
40764 Langenfeld 

Tina Maldener, Erste Vorsitzende 
Alexandra Caspari, Zweite Vorsitzende 
Vanessa Jung, Kassiererin 

Homepage: villakunterbunt-foerdern.de 
E-Mail: mail@villakunterbunt-foerdern.de 
Amtsgericht: Langenfeld 

   

1 
 

Satzung 

 

§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Kindertagesstätte KiKu Villa Kunterbunt 

Langenfeld“.  

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V.“ 

(3) Der Sitz des Vereins ist 40764 Langenfeld. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

§§ 51 ff der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Erziehung und 

Volksbildung in Form der ideellen, materiellen und finanziellen Förderung der Kinderta-

gesstätte KiKu Villa Kunterbunt Langenfeld. Der Satzungszweck wird insbesondere durch 

nachfolgende Maßnahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht: 

a) Erwerb von Materialien wie Büchern, Spielzeugen, allg. pädagogischen Hilfsmitteln 

b) Förderung von Exkursionen, Wanderungen, Fahrten 

c) Förderung von Vorträgen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, Lehrgängen 

d) Unterstützung bedürftiger Kinder bei der Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltun-

gen und in sonstigen Einzelfällen 

e) Unterstützung bei der pädagogischen Arbeit 

f) Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Sponsoren und Mitgliedern 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 3 Mittelverwendung 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
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(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Über die zweckmäßige Verwendung der Mittel entscheidet der Vorstand. Der Elternbei-

rat ist zu informieren und hat beratende Funktion. 

 

§ 4 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede volljährige, natürliche und juristische Person werden, die bereit ist, 

Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern und sich zur Zahlung des 

Mitgliederbeitrags schriftlich verpflichtet. 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. 

(3) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Be-

rufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen 

Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsbe-

rechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von 

einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt 

werden. 

(2) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbeson-

dere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflich-

ten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entschei-

det der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
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Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu rich-

ten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem 

Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Ge-

richte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung 

bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

 

§ 7 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 

bestimmt die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

 

§ 9 Mitgliederversammlung, Zuständigkeit und Geschäftsgang 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Sie beschließt über:  

a) die Wahl und Berufung der Mitglieder des Vorstands 

b) das Einsetzen von Ausschlüssen, die Erteilung von Sonderaufgaben an diese oder an 

einzelne Mitglieder 

c) die Entgegennahme des jährlichen Geschäftsberichts und die Bestellung des Rech-

nungsprüfers 

d) die jährliche Entlastung des Vorstands 

e) die Abberufung des Vorstands 

f) die Mindesthöhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags 

g) eine Änderung der Satzung 

h) die Auflösung des Vereins 
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i) sonstige Angelegenheiten, die vom Vorstand der Mitgliederversammlung zur Be-

schlussfassung vorgelegt werden oder deren Erörterung von mindestens einem Vier-

tel der anwesenden Mitglieder unmittelbar in der Mitgliederversammlung beantragt 

wird 

(2) In jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

(3) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, dessen Vertreter oder 

ein von der Mitgliederversammlung gewählter Versammlungsleiter. 

(4)  Die Stimmabgabe erfolgt offen durch Handzeichen. Auf Antrag eines Mitgliedes ist ge-

heim abzustimmen, wenn dies nicht mit zwei Dritteln der anwesenden Stimmen zurück-

gewiesen wird. 

(5) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ver-

pflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von 

Gründen verlangt. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung ist zu 

ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Ter-

min schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzuma-

chen. 

(7) Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mit-

gliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, 

können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Sie wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn der Mitglieder-

versammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

(9) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mit-

glied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
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(10) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sat-

zungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige 

Stimmen bleiben außer Betracht. 

(11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll  anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 10 Online-Mitgliederversammlung und schriftliche Beschlussfassungen 

(1) Anstelle einer Mitgliederversammlung in Präsenz kann der Vorstand nach seinem Ermes-

sen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederver-

sammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitglie-

derrechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können oder müssen (On-

line-Mitgliederversammlung) 

(2) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer sol-

chen Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass 

nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahr-

nehmen (z.B. mittels Zuteilung eines individuellen Logins). 

(3) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil der 

Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vorstand 

zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung 

der Geschäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins für 

alle Mitglieder verbindlich. 

(4) Ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn 

a) alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden 

b) bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre 

Stimmen in Textform abgegeben hat, und 
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c) der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

(5) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und Vorstandsbe-

schlüsse entsprechend. 

 

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus  

a) dem/der 1. Vorsitzenden 

b) dem/der 2. Vorsitzenden 

c) dem/der 1. Beisitzer/in  

d) dem/der 2. Beisitzer/in 

e) und dem/der Kassierer/in 

(2) Der Vorstand kann bei Bedarf weitere Beisitzer benennen, die an den Vorstandssitzungen 

teilnehmen und den Vorstand bei seinen vielfältigen Aufgaben beraten und unterstüt-

zen.  

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern – 

darunter der/die 1. oder 2. Vorsitzende – gemeinsam vertreten. 

(4) Der/die Beisitzer/in sollte möglichst ein Mitglied des Kindergartenpersonals sein. 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

§ 12 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 

(2) Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

(3) Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 13 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 

Zwecks, fällt das Vereinsvermögen an den zuständigen Träger des Kindergartens die Kin-

derzentren Kunterbunt gGmbH mit Sitz in Nürnberg, mit der Verpflichtung, es unmittel-

bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der Kindertagesstätte KiKu Villa Kun-

terbunt Langenfeld zu verwenden. 

(2) Die Mitglieder des Vereins haben bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch auf Rück-

erstattung ihrer Zuwendungen an den Verein oder das Vereinsvermögens. 

 

§14 Sonstige Bestimmungen 

Soweit die vorstehende Satzung nichts Abweichendes bestimmt, gelten für den Verein die 

Vorschriften des BGB. 

 

§ 15 Haftpflicht 

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern nicht für Schäden und Sachverluste, die bei der 

Ausführung von Tätigkeiten und Handlungen entstehen, die auf die Erfüllung des Vereins-

zwecks gerichtet sind. 

 

§ 16 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Für Streitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern sind die Gerichte zuständig, in 

deren Bereich der Verein seinen Sitz hat. Das Gründungsprotokoll und die Satzung müssen 

vom Vorstand an das Amtsgericht weitergegeben werden, nachdem die Satzung von mindes-

tens 7 Mitgliedern unterzeichnet worden ist. Der Antrag ist von allen Vorstandsmitgliedern zu 

unterzeichnen. 

 

Satzung in der Fassung vom 12.01.2022. 


